
 
 

Liebe Lohnemerinnen, liebe Lohnemer 
 
 
 

Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe im Kanton Schaffhausen  
 
Die anhaltende Trockenheit hat im Kanton Schaffhausen wie in anderen Teilen der Schweiz die 
Brandgefahr deutlich erhöht. Aufgrund einer entsprechenden Lagebeurteilung wurde die Waldbrand-
Gefahrenstufe auf «gross» (Gefahrenstufe 4) angepasst. Der Regierungsrat hat ein generelles 
Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe beschlossen. Dieses tritt sofort in Kraft.  
 
Die aussergewöhnliche Trockenheit, die überdurchschnittlich warmen Temperaturen und die 
anhaltenden, austrocknenden Winde in den letzten Wochen haben in weiten Teilen des Kantons 
Schaffhausen zu einer grossen Waldbrandgefahr geführt. Eine Entspannung der Situation wird nur 
durch längeren, intensiven Regenfall eintreten. Laut Wetterprognosen ist in den nächsten Tagen 
jedoch nicht mit nennenswerten Niederschlägen zu rechnen.  
 
Offene Feuer im Wald und im Abstand von 50 m zum Wald sind per sofort verboten. Das Verbot gilt für 
sämtliche Feuer (auch Feuer an Feuerstellen, in Feuerschalen, Cheminées, in Holzkohle- und 
Einweggrills). Das Wegwerfen von brennenden oder glimmenden Gegenständen, insbesondere von 
Raucherwaren, ist ebenfalls verboten. Das Entfachen von Feuer in Siedlungsgebieten bleibt unter 
Beachtung der üblichen Vorsichtsmassnahmen weiterhin erlaubt. 
 
Mehr Informationen finden Sie unter www.waldbrandgefahr.ch. 
 

********************************************************************** 
 

Wasser sparen 

 
Aufgrund der zunehmenden Trockenheit werden vielerorts Rasen, Pflanzen, Gärten usw. öfter als 
sonst in dieser Jahreszeit gewässert. Der Gemeinderat bittet die Einwohnerinnen und Einwohner 
sparsam mit dem Wasser umzugehen und nur wo nötig zu wässern. Vielen Dank. 
 

********************************************************************** 
 

Sachbeschädigung bei der Turnhalle / Kindergarten 
 
Leider haben bei der Turnhalle / Kindergarten schon wieder Sachbeschädigungen stattgefunden. 
Beim Geräteschuppen des Kindergartens wurde das Dach beschädigt und beim Foyer der Aula 
wurden sämtliche Oberlichter mutwillig zerschlagen. Der Schaden beläuft sich auch in diesem Fall auf 
mehrere tausend Franken. 

http://www.waldbrandgefahr.ch/


Bei der Polizei wurde Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Sachdienliche Hinweise möchten Sie bitte 
der Gemeindepräsidentin, Frau Vreni Wipf, Telefonnummer 052 649 24 01, E-Mail 
vreni.wipf@lohn.ch, melden. Besten Dank. 
 

********************************************************************** 
 

Wahlen 2020 
 
Im laufenden Jahr werden alle Behördenmitglieder für die neue Amtsperiode 2021 - 2024 gewählt.  
 
Gemeinderat 
Für das Gemeindepräsidium muss eine neue Präsidentin, ein neuer Präsident gewählt werden, da 
Vreni Wipf auf Ende der Amtsperiode von ihrem Amt als Gemeindepräsidentin zurücktritt. Es haben 
sich bereits zwei Personen für dieses spannende Amt zur Wahl gestellt. Es sind dies 
 

 Frau Nicole Lang, Unterdorf 3 
 Herr Andreas Ehrat, Ausserdorf 14 

 
Die Gemeinderatsmitglieder Thomas Brühlmann, Reto Brühlmann, Peter Eggli sowie David Winzeler 
stellen sich wieder zur Verfügung. 
 
Schulbehörde 
Die Schulen der Gemeinden Lohn und Büttenhardt sollen in einen Zweckverband zusammengeführt 
werden. Dies bringt eine neue Zusammensetzung der Schulbehörde mit sich. Sie wird aus einem 
Präsidium, welches durch eine Person aus Lohn oder Büttenhardt geführt werden wird, je einem 
Schulbehördenmitglied pro Gemeinde sowie der Schulreferentin, dem Schulreferenten pro Gemeinde 
bestehen.  
 
Karin Hänni-Brühlmann tritt auf Ende der Amtsperiode von ihrem Amt als Schulbehördenpräsidentin 
zurück. Falls Sie Interesse haben, das abwechslungsreiche Amt der Präsidentin, des Präsidenten des 
geplanten Zweckverbandes zu übernehmen, melden Sie sich bitte bei der Gemeindepräsidentin,  
Vreni Wipf, Telefonnummer 052 649 24 01. 
 
Beatrice Heinemann, Schulbehördenpräsidentin von Büttenhardt, hat sich für dieses Amt bereits zur 
Wahl gestellt. 
 
Michael Ruh tritt von seinem Amt als Schulbehördenmitglied per Ende der Amtsperiode zurück. 
Dorothee Niederberger stellt sich erneut zur Wahl. 
 
Rechnungsprüfungskommission 
Margaritha Schnelli und Philipp Streif stellen sich beide zur Wiederwahl. 
 
Stimmenzählerinnen / Stimmenzähler 
Sowohl Sabrina Alvarez als auch Susanne Brühlmann und Peter Vögtle stellen sich zur Wiederwahl. 
 
Delegierter VOR (Verbandsfeuerwehr Oberer Reiat) aus der Bevölkerung 
Daniel Leu stellt sich wieder zur Wahl. 
 
Delegierter VOR (Verbandsfeuerwehr Oberer Reiat) aus dem Gemeinderat 
Thomas Brühlmann stellt sich zur Wiederwahl. 
 

mailto:vreni.wipf@lohn.ch


Delegierte RWV (Reiat Wasserversorgung) aus der Bevölkerung 
Rolf Amstad und Stefan Brühlmann stellen sich zur Wiederwahl. 
 
Delegierter RVW (Reiat Wasserversorgung) aus dem Gemeinderat 
Peter Eggli stellt sich erneut zur Wahl. 
 

********************************************************************** 
 

Leinenzwang für Hunde im Wald und am Waldrand 
 
Vom 15. April 2020 bis 30. Juni 2020 ist Brut- und Setzzeit. Während dieser Zeit müssen Wildtiere 
besonders geschont werden. Hundehalter sind gesetzlich verpflichtet, in erwähnter Periode ihre Hunde im 
Wald und in dessen Nähe an der Leine zu führen. Mit der Leinenpflicht soll verhindert werden, dass die 
Hunde streunen oder wildern und so die Wildtiere stören.  
 

********************************************************************** 
 

Postleistungen zu Hause - für besonders gefährdete Seniorinnen und 
Senioren 
 
Die Post hat die Schaffhauser Gemeinden mit einem Schreiben auf eine besondere Dienstleistung 
ihrerseits aufmerksam gemacht. „Die aktuelle Covid-19-Situation stellt uns alle vor grosse 
Herausforderungen. Besonders betroffen sind dabei Personen über 65 Jahre, welche die grösste 
Risikogruppe darstellen, und daher auf besonderen Schutz angewiesen sind. Ganz speziell sind all 
jene Seniorinnen und Senioren auf Hilfe angewiesen, die selber nicht mehr im Stande sind ausser 
Haus zu gehen und die auf keine Unterstützung zurückgreifen können. Für sie sind beispielsweise der 
Bezug von Bargeld oder das Bezahlen von Rechnungen am Schalter einer Postfiliale kaum möglich. In 
solchen Härtefällen bietet die Schweizerische Post den Bargeldbezug, das Bezahlen von Rechnungen 
und das Abholen von Sendungen an der Haustüre an, dies nach einmaliger Registrierung und 
Anmeldung.“ 
 
Wer von diesem Postservice Gebrauch machen möchte, kann sich bei der Pro Senectute, Vorstadt 54, 
8200 Schaffhausen, Telefon 052 634 01 01, melden. Diese wird die entsprechenden Personendaten 
an die Post weiterleiten. 
 

********************************************************************** 
 

easyfind - Fundservice der Schweiz 
 
easyfind besteht aus dem Online-Fundbüro für Bürger, der Verwaltungssoftware für Fundbüros sowie 
einer zentralen landesweiten Fund-Datenbank. Als umfassende, zentral betriebene e-Government-
Anwendung bietet es viele Vorteile: Erleichterte Verwaltung in den Fundbüros, vereinfachte Suche 
nach verlorenen Gegenständen für den Bürger, eine höhere Rückgabequote und kürzere 
Aufbewahrungszeiten.  
 
In der Schweiz können jährlich 347 Millionen Fahrgäste der Schweizerischen Bundesbahnen und rund 
37 Millionen Passagiere, die an den Flughäfen Zürich und Genf verkehren, bei Verlust eines 
Wertgegenstands auf easyfind vertrauen. Darüber hinaus profitieren rund 3 Millionen Bürger in acht 
Kantonen und einigen Gemeinden von easyfind. 



Als praktischen Zusatzservice gibt es die innovativen easyfind-Codes. Bei Fund eines mit easyfind-
Code gekennzeichneten Gegenstands, kann der Eigentümer eindeutig identifiziert und somit 
umgehend verständigt werden. Das spart Ärger, Zeit und Kosten. 

easyfind wird neu auch im Kanton Schaffhausen betrieben. Sie haben einen Gegenstand verloren? 
Führen Sie im Bürger Portal (https://asp.rubicon.eu/FQA/finditCH/WebPublic/) eine Suche nach dem 
verlorenen Gegenstand durch. Prüfen Sie die vorgeschlagenen Treffer. Wird nicht der richtige 
Gegenstand vorgeschlagen, können Sie eine Verlustmeldung erfassen. 

Gefundene Gegenstände können Sie beim kommunalen Fundbüro, Gemeindekanzlei Lohn,     
Unterdorf 11, 8235 Lohn, abgeben. Diese werden dort registriert. 

 
********************************************************************** 

 

Nachbarschaftshilfe 
 
Der Gemeinderat möchte sich bei allen bedanken, die sich aufgrund des Aufrufs zur 
Nachbarschaftshilfe gemeldet und ihre Hilfe angeboten haben. 
 
Es scheint, dass sich die Nachbarschaftshilfe wie von selber ergeben hat, denn es wurde nur einmal 
Hilfe über die Gemeindeschreiberin angefordert. Das dörfliche Leben hat eben doch noch Vorteile 
gegenüber der Anonymität der Stadt . 
 
 
 
 
 
 
Wir wünschen Ihnen beste Gesundheit und danken Ihnen, wenn Sie sich auch weiterhin an die Regeln 
des BAG halten. 
 
 
 
 
8235 Lohn, 28. April 2020 / Der Gemeinderat 

https://secure.easyfind.com/webpublic
https://asp.rubicon.eu/FQA/finditCH/WebPublic/

